
Was müssen Sie beachten?

Suchen Sie nach einem Unfallereignis grundsätzlich zuerst eine Durchgangsärz-
tin oder einen Durchgangsarzt auf, wenn auf Grund der Verletzung mit einer vor-
übergehenden Dienstunfähigkeit über den Unfalltag hinaus oder mit einer Behand-
lungsbedürftigkeit zu rechnen ist. Der Arzt/die Ärztin benötigt dazu das Formblatt 
„Dienstunfall einer Beamtin/eines Beamten – Kostenübernahmeerklärung für am-
bulante ärztliche Behandlung “ (Fbl-Nr. 965-121-000). Dieses Formblatt wird ihm 
von Ihrer Beschäftigungsstelle zugeschickt. 

Wer übernimmt die Kosten?

Ambulante ärztliche Behandlung
Der behandelnde Arzt/die behandelnde Ärztin rechnet direkt mit der BG Verkehr ab. 
Wenn Sie als Beamtin/Beamter in der BesGr. A9 und höher eingestuft sind und sich 
aber als Privatpatient/-in in ambulante ärztliche Behandlung begeben möchten, 
können die Behandlungskosten im Rahmen der gültigen Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) erstattet werden. Abweichende Vereinbarungen über höhere Gebühren sollten 
nicht abgeschlossen werden, da Ihnen bei der Abrechnung höherer Gebühren ein 
Selbstbehalt verbleiben kann. Bitte zahlen Sie keine Rechnungen über Heilmaßnah-
men, sondern schicken Sie diese an die BG Verkehr in Tübingen. Die Adresse finden 
Sie auf der Rückseite.

Stationäre ärztliche Behandlung
Die BG Verkehr erstattet die Kosten in Höhe eines Zweibettzimmers bei einem stati-
onären Aufenthalt im Krankenhaus. Teilen Sie den Beginn der stationären Behand-
lung bitte baldmöglichst der BG Verkehr mit.

Arzneimittel
Auf Verordnungen für Heil- und Hilfsmittel muss als Kostenträger die BG Verkehr ein-
getragen werden. Der Arzt/die Ärztin hat den Vermerk „Dienstunfall vom ..." anzubrin-
gen. Arzneimittelkosten, die Sie selbst bezahlt haben, erstattet Ihnen die BG Verkehr.   

Orthopädische Hilfsmittel, Körperersatzstücke und Zubehör
Soweit die Kosten 1.000 Euro übersteigen, müssen diese – unter Vorlage der ärztli-
chen Verordnung und eines Kostenvoranschlags – vorab von der BG Verkehr geneh-
migt werden. 
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Brauchen Sie ambulante oder stationäre ärztliche Behandlung?

Nach einem Dienstunfall



Krankengymnastik und Massage
Diese und andere physiotherapeutische Heilmaßnahmen brauchen vorher nicht ge-
nehmigt zu werden. Auf den Verordnungen müssen vom Arzt/von der Ärztin als Kos-
tenträger die BG Verkehr eingetragen und der Vermerk „Dienstunfall vom ...“ ange-
bracht werden. Die Behandlungskosten können im Rahmen der gültigen
Bundesbeihhilfeverordnung erstattet werden.

Zahnschäden
Zahnschäden werden im Rahmen der gültigen Gebührenordnung für Zahnärzte er-
stattet. Ist ein Zahnersatz erforderlich, legen Sie der BG Verkehr bitte vorab einen 
Heil- und Kostenplan zur Genehmigung vor.

Sehhilfen und Brillen
Wenn Sehhilfen oder Brillen bei einem Dienstunfall oder einem Unfallereignis be-
schädigt oder zerstört werden, können diese in Höhe eines gleichwertigen Ersatzes 
von der BG Verkehr erstattet werden. Bitte legen Sie bei einer Brillenreparatur die 
Rechnungskopie der beschädigten Brille und die Original-Reparaturrechnung vor. 
Bei einer zerstörten Brille sind die Rechnungskopie der beschädigten Brille und die 
Original-Rechnung der neuen Brille vorzulegen. Ihr Antrag muss innerhalb von 3 Mo-
naten nach dem Schadensereignis bei der BG Verkehr eingegangen sein.

Haushaltshilfe
Falls Sie aus dienstunfallbedingten Gründen nicht mehr in der Lage sind, den Haus-
halt weiterzuführen oder im Haushalt Kinder unter 12 Jahren oder pflegebedürftige 
Angehörige leben, können Sie Haushaltshilfe erhalten, wenn eine andere im Haus-
halt lebende Person diesen nicht weiterführen kann.

Fahrtkosten
Die Höhe der zu erstattenden Kosten richtet sich nach § 12 der Heilverfahrensver-
ordnung. 

Wenn Sie diese Hinweise beachten, entstehen Ihnen keine Eigenanteile, weil der 
Arzt/die Ärztin direkt mit der BG Verkehr abrechnet. Rechnungen, die Sie dann noch 
erhalten, schicken Sie bitte an die BG Verkehr in Tübingen. Bitte teilen Sie der  
BG Verkehr mit, ob Sie die Rechnungen bereits bezahlt haben oder ob diese von der 
BG Verkehr noch zu bezahlen sind. Vergessen Sie nicht, Ihre Bankverbindung anzu-
geben.

Wir wünschen Ihnen baldige Genesung und gute Besserung!
Ihre BG Verkehr

Haben Sie weitere Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne.

Adresse: 
BG Verkehr
Bezirksverwaltung Tübingen
Dienststelle Unfallfürsorge
Postfach 11 09 54
30103 Hannover

Service-Center: 07071 933-0
Montag - Donnerstag von 8.00 - 16.00 Uhr
Freitag von 8.00 - 14.30 Uhr
Fax: 07071 933-4398
Internet: www.bg-verkehr.de
E-Mail: unfallfuersorge@bg-verkehr.de
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